
Contributi RILU Vl 3/2003) 491-50/

Braucht eın In der Kirche?
V rwäaägungen ZU Neufassung der Kirchenordnung

der Evangelisch-reformierten Landeskirche des
Kantons Zürich 1mM Okumenischen Kontext

Martın Bieler
Christkatholische un Evangelische Theologischeal,
Departement für vangelische Theologie (Uniwversitat ern

Die rage nach dem Amt un das Wesen der Kirche

Die Veränderungen Im Verhältnis zwischen P und aa Im Kanton Zürich
en dazu geführt, ass im Rahmen der Erarbeitung eiINer Kirchenordnung
der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich auch intensIiv hber
die Üünftige des Pfarramtes und anderer kirchlicher Amter nachgedacht und
diskutiert wird1 ES ist se  ar, ass aufgrund der GrÖSsse und Bedeutung der
Zürcher Landeskirche die Resultate dieser Diskussion gesamtschweizerisch VO  —

9roSSer ökumenischer Bedeutung SeIN werden. 1eS$ 1NSO mehr, als G1E unmittelba-
Auswirkungen auf das kirchliche en auf en Ebenen en wird ES gibt ZCEET.:

Zeıt ohl aum eINe ekklesiologische rage, in der alle Spannungslinien des irch-
lichen Lebens cehr zusammenlaufen WIe In der ra ach dem Stellenwer und
der Gestalt des kirchlichen Amtes Das ıst nicht unbedin direkt ersichtlich, denn
die gegenwärtige Ta ach den Amtern der TG 1st zuerst einmal VoO ganz
pragmatischen Problem veranlasst, WI1e sich die Kirche Im anton Ur1cC. aufgrund
einer veränderten staatlichen Gesetzgebung künftig organisieren coll Ks ist VO

Kirchenratspräsidenten ue e1lCc der 1Im gegenwärtigen Veränderungsprozess
eine ast iragen hat, ec darauf hingewilesen worden, ass ler-
bei srundsätzlic Splielraum für verschiedene Modelle gibt Allerdings 1st SeINE WEeI1-
tere Folgerung, ec habe «immer dienenden Charakter» und urie «N1e ZU

Selbstzweck werden», Ja, ec gehöre «nicht ZU Wesensmerkmal der PC  e,

1 BAUKE RIEG (Hrsg.), Die Kirche und ihre Ordnung, Zürich 2003

491



Contributi

nicht ihrem Esse» «wohl aber ihrem ene SsSse» theologisch problematisc.
WIe och zeigen sSe1INn wird

Sobald die notwendige Ta ach den Krıterıen für die anstehende eu
Urganıisation der Kirche geste wird, zeigt sich sehr chnell, dass mıiıt
Amtsverständnis und Kirchenrecht Grundsatzfragen der Ekklesiologie verbunden
sind, die einer eingehenden theologischen Reflexion edurien ES geht In der
Amtsfrage nicht Adiaphora, sondern das esen der C und damit
die kommunale Gestalt menschlicher Freiheit. Der ın vielen reformierten
Verlautbarungen hörende Cantus firmus, solange das Evangelium gepredi
werde, GEe1 die eigentliche Funktion des Pfarramtes TEL enu ZU!E: Bestimmung
dieser kommunalen Gestalt nicht, denn In der ra) ach dem Amt geht e5

darum, ob und inwiefern das Amt des verbi divını minister celbhst integraler
Bestandteil des Evangeliums ist und Was 1es für die Gestalt der Y bedeutet.
Wo LUr gerade auf die notwendige Olfentliche Verkündigung des Evangeliums als
Begründung für das Amt verwıesen wird3, da wird die rC einseltig als
Lehransta. verstanden, deren TEe einen seltsam ireischwebenden Charakter auf-
welst enn In diesem verkürzten Kirchenverständnis wird übersehen, dass bereits
die chrift, der sich die Te OrlienLueren hat, celbst nicht ohne den konkre-
ten Lebenszusammenhang der TG entstanden 1st WAar L11USS durchaus
werden, dass «der anon sich selbst durchgesetzt» hat und insofern «nicht e1in
Werk der Kirche WAäTL, die verpflichtete»4, aber durchsetzen konnte sich doch
1Ur 1Im aum der TC mıt ihren Grundstrukturen.

Sowohl die katholische als auch die reformierte TC eiinde sich auf der
ue ach einem angemMesSseNEN Amtsverständnis. Während auf katholischer elite
eiINn es Mass theologischer Fundamentalität finden ist, vermisst INa  — bel ihr
das zureichende praktische Bewusstsein für den ausgeprägten Dienstcharakter des
es und damıit für dessen Funktionalität 1m besten Sinne. Wenn WIe In der
chweiz die kirchliche Hierarchie 1Im ewusstsein der elnrner der Jaubenden
e1iINn VON den Gemeinden und ihren Bedürfnissen abgekoppelten Selbstläufer 1st,
dann 1st dies e1iINn alarmierendes Zeichen Auf reformierter SeIite ingegen steht die
0SSe Funktionalität des Amtes 1mM B}n auf die wahren oder vermeintlichen
Bedürfinisse der Gemeinden dermassen 1Im Vordergrund, dass das Amt In Gefahr

A EICH, Reviısıon der Kirchenordnung und WOZU?, 1N: Ebd.,
Vgl ALTHAUS, Die Chrıstlche anhrheıl, Gütersloh 508

> a  > a VON ‚AMPENHAUSEN, Die Entstehung der christlichen 20el, übingen 1968, 382 Vgl uch BARTH,
Kirchliche ogmaltik, EL Zürich 110
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steht, SEINE wahre Funktion verlieren. Bel der reformierten HM B stellt sich
letztlich die rage, ob In inr für e1in theologisc qualifiziertes arram überhaupt
einen altz gibt Die ra wird gestellt, ob nicht infach theologische Mitarbeiter
enügen würdene®e. uch das ist eEINEe alarmierende Tendenz, die zeigt, dass theolo-
gische Ekrwägungen 1im Unterschie sozlologischen, ökonomischen, politischen
und sonstigen pragmatischen Argumenten für die konkrete Gestaltung des kirchli-
chen Lebens und damıt für das Selbstverständnıiıs derC insgesamt eine immer
geringere spielen”. 1ese Tendenz steht 1Im Zuge der allgemeinen «De-
Institutionalisierung» VON Religion und Oördert diese zugleich8. So ann für el
Seiıten, Katholiken und Protestanten, lehrreich und wichtig Se1N, auf die Anliegen
und Fragen der Je anderen elte hören.

DIie Grundverlegenheit, In der sich die katholische und die reformierte A b e
gleichermassen efindet, ist die Tatsache, dass das Neue Testament vielen der
strittigen Fragen des Amtsverständnisses keine 1lIrektien ussagen macht?. Die
ra ach der Verwaltung der Sakramente ist e1In eispie aiur. So stellt ans Urs
VOIN Balthasar fest «Man hat das Schweigen der neutestamentlichen exXie ber die
ausschliessliche Vollmacht der VO  — Jesus Gesendeten, se1in eucharıistisches
edächtnismahl inmitten der (jemeinden feiern, immer wieder alSs befremdend
und schmerzlich empfunden»10, Ja, es lässt sich iragen, ob VOoO. neutestamentlichen
Befund her nicht viele Selbstverständlichkeiten UuUNsSeTeTr Amtsauffassung In ra
tellen SINd. SO formuliert 0Se an mıiıt 16 auf die Eucharistie cehr pomtiert:
«Das Mahl. die Eucharistiefeier, gehört der Kirche un untersteht nicht
der Verfügung des kirchlichen mtes allein Oder och einmal deutlicher gesagt. Die

Vgl BLANK, Vom Urchristentum ZUur Kirche, München 1982, 167

Vgl. Aazu KUNZ, Ohne und Kragen die ahrhei DOM Kerngeschäft des Pfarramtes, In
Die Kırche und iIhre Ordnung, X6-87

«Wie 0MM) die Verbindlichkeit einer Kirchenordnung zustande? Ihre Entstehung ist e1Nn Machtkamp(f,
ihr Ergebnis e1IN Machtausgleich. Wie jede andere Ordnung ist uch eine Kirchenordnung als Ordnung
politischer Natur» KRIEG, Ordnung und Ootschajft. Eın ädoyer für heiderlei (Gestalt, In Die Kirche
un ihre Ordnung,

DUBACH, acCchwor «Es eWe sich alles, Stillstand gibt nicht», Jedel(r) eın Sonderfall? eligion
In der Schweiz, hrsg. VOIl Dubach und ampiche, Zürich-Basel 300-313; Kı Die

Gesichter (rottes. Was Menschen eute IMrKUÜLCH glauben, München 1997, 226-2392

«HKs gibt Im keine einheıtliche TE VO Amt, uch eın allgemeingültiges Strukturmodell VOIl
Amtern und Diensten»: BLANK, Vom Urchristentum ZUuUr Kirche, KL Vgl als Überblick: Das kirchliche Amt
ıIm Neuen Testament, hrsg VO.  - ertelge, Darmstadt 1977; OLOFF, Die Kirche ım Neuen Testament,
Göttingen 1993: N, Theologie des Neuen Testaments, 2 übingen 2002, 593-624

VON BALTHASAR, Pneuma und Institution, Einsiedeln 1974, 348
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Eucharistiefeter, das Herrenmahl hat als Instıtution esu den eindeutigen Vorrang
DOr dem kirchlichen Amıt. Das Amıt ıst für die Eucharistiefeier, für die (jemMeinde-
eitung USs  S da, un nicht umgekehrt»11, Heisst das also, die Verwaltung der
Sakramente Sselen dem ehlleben der FEinzelnen überlassen? Wie immer diese
ra beantworten 1st, S1e zeigt auf jeden Fall, dass ZUr egründung VOIN

Notwendigkeit und Gestalt des kirc  iıchen Amtes theologischer Krıterien bedarf. die
eine Tiefenreflexion erfordern. Die olgende Skizze coll zeigen, In welche ichtung
eiINe solche Reflexion m.E vorangetrieben werden sollte

Herrschaft und Diakonie

Der Amtsbegriff ist nicht 1Ur en theologisches Problem, denn keine ı1Lieren-
zierte Gesellschaft kommt ohne Herrschaft und damit ohne Amter aQUs, WIe Max
er gezeigt hat Begründet wird das Amt IC eiINe Rechtsordnung, die die
Beziehung zwischen den itgliedern eiInNer Gesellschaft und die entsprechenden
ompetenzen ZUr Machtausübung regelt12, Der Begri{ff der Herrschaft ist Nnotwen-
dig die Handlungsfähigkeit grösserer sozlaler Gebilde beschreiben, weil
mıiıt Machtausübung verbunden ist. «Herrschafft folgt der aC. nicht umge-
kehrt»13. Herrschaft kann verschiedene Gesichter en SO stellt sich z.B eıINe
Monarchie A Herrschaft mıit zentraler Machtballung dar, während die Demokratie
die Verteilung VO  b Herrschaftspositionen impliziert14, Karl (Otto ONdrTrIC. hat die
einleuchtende ese entwickelt, dass der Begriff der eistun: für das Verständnis
der Herrschaftsbildung unerlässlich 1st. Die Fähigkeit, gesellschaftlich wertvolle
Leistungen ZU[: Verfügung tellen, ZUTF Steigerung VO  — aCc Die urch-
gangıge Geltung des Leistungsprinzips aber umgekehrt auch einem VeTr-

stärkten Zugriff VON Herrschaftsgebilden auf den Kinzelnen und sSeiIne Leistung.
ONAdTIC. spricht In diesem Zusammenhang VON «Verherrschung»: «In dem Aasse
NU. In dem, als nächster historischer chritt der Vergesellschaftung, die
Verfügungsgewalt ber die konzentrierten derivaten Leistungen VOI Einzelnen auf
Entscheidungskomplexe übergeht, VO  b eiıiner privaten einer “  Ööffentlichen  2

11 C 250
12 EBER, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 551
13 HONDRICH, Theortie der Herrschaft, Frankfurt 1973, 102

Ebd.,
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Angelegenheit wIird un tendenzie der Gesellschaft a IS Gesamtsystem Z

Kontrolle unterstellt wIrd, e  en die “Anarchie des Marktes” (Marx) und die
Anarchie der Subsysteme untereinander verloren...»15. DIie olge 1st dass
Bewegungsspielräume und Selbständigkeit VO  s Entscheidungsträgern untier den
Stichworten VO  > «Leistungsauswel1s>» und «Qualitätskontrolle» immer stärker ein-
geschränkt werden. Dieser Prozess, der eine Varlante des VO  - AlexIis de Tocqueville
beobachteten Fortschreitens des In seıinen Einseitigkeiten rTeiheitsfeindlichen
Gleichheitsideales In den demokratischen Gesellschaften darstellt16, ist gegenwärtig
In der westlichen Welt In vollem an (vgl 1U die Bologna-Reform den
Universitäten). br lässt vermuten, dass VOIN dieser Seite her der Druck auf das Lra-
ditionelle Pfarramt immer stärker werden wird, un! e5s5 ist befürchten., dass die
Tendenz dessen allseitigen Einbindung In Kontrollvorgänge er Art eiINe
Aushöhlung der angestammten Gestalt des Pfarramtes ZULF olge en könnte, die

einem gravierenden Verlust für die C führen würde. 1eS$ gilt nicht zuletzt
für die Zürcher Landeskirche, die bei Annahme des Kirchengesetzes ganz
bestimmte, gesellschaftlich relevante Leistungen wird nachweisen mMUSSen,
staatliche Gelder erhalten.

Diese kurze soziologische krörterung zeigt, In WEeIC brisantem gesellschaftli-
chem Kontext die ra ach Bedeutung und Gestalt des Pfarramtes steht on
der soziologisch zentrale Begriff der eistun lässt erahnen, dass kirchliches ec
und kirchliche Machtausübung nicht infach den gesellschaftlich vorgegebenen
RKegeln folgen annn Selbst das demokratische Prinzıp hat sSeINeE eIiahren, WI1Ie oben
eutilc wurde. Der schlichte Verwels auf demokratische Verfahren eNU:; deshalb
keineswegs S Ördnungsprinzip für eiINe Kirchenordnung. iıne rein auf eistun
basierende Macht17 ist In der C grundsätzlich iragwürdig 1eSs ist bereits iIm
gesellschaftlichen Bereich der Fall, denn eine Gesellschaft, die L11UFr auf e1stun und
Kontrolle STIEe und der eahta des Vertrauens und der Anerkennung der
(«unverdienten») ur des anderen nichts mehr zutrauft, wird inhuman un!
ineffizient, weil G1E die notwendigen Voraussetzungen für Leistungen torpediert.
Eine solche Gesellschaft wird ZU Ort des Kampfes, der ZWar SeEINE produ.  iven

Ebd., 200-201

Vgl BIELER, TEeINEl als (1abe. Eın schöpfungstheologischer Entwurf, Freiburg-Basel-Wien 1991, 445-
449

17 Vgl BIELER, Die acCı der Ze! Besinnung auf eınen theologischen Grundbegriff, In (r0tt wahr neh-
Me:  S Festschrift für Christian Link, hrsg. VOINl TE und Lichtenberger, Neukirchen-Vluyn
2003, 53-64
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Seıiten en mag, aber zugleic eiINe ungeheuere Rücksichtslosigkeit befördert, die
sozlale Substanz zerstort1s

(eradezu als Gegenprogramm dazu hest sich der ext 0,41-45, der 1Im Satz
VO  a der Hingabe des Menschensohnes gipfelt und T1USC die (‚ewalt-
ausübung VOINl Fuüursten und (Gırossen ellung bezieht «Unter euch ist aber nicht
» (10,43) Miıt dieser Bemerkung ist das Zusammenleben der Glaubenden auf
eINe ganz bestimmte Bahn gewlesen: «Im Jüngerkreis coll keine Gewalt-
Herrschaft geben ass Herrschaft und Gewalt In der Welt zusammengehören, ist
el vorausgesetzl. Demgegenüber soll das besondere* Merkmal des Jünger-
Krelses der “(Gemeinde” also das Dienen se1in»19, Wie en Echo ZU arkus-Text
liest sich Kor 1,24 «Nicht dass WIT Herren ber Glauben waren, sondern
WIT sind Mitarbeiter eUuTfer Freude: denn Im Glauben steht inr». Nun ist geWISS
>5  9 dass auch In der Kirche on g1ibt, viele uch deswegen braucht
In der Te eiIn bestimmtes ec und eINe entsprechende Leiıtung DIie reıin 5SPOIN-
tan iunktionierende Gemeinde hat ach allem, WaSs WIT WISSEeN, nıe gegeben Aber
auch daseund die Leitung können sich nicht VO Grundgedanken des 1enNsties
emanzıpleren: «ESs geht alsSo nicht 1Ur darum, dass innerkirchliche “Machtver-
hältnisse” als “Dienst” bezeichnet werden, obwohl 61@Ee ihre Machtstruktur ehNalten;

geht vielmehr darum, dass “Machtstrukturen” eigentlich 9gar nicht geben soll,
sondern dass ihrer Stelle das “Dienen” die eUue Gesamtstruktur der Jünger-
gemeinde prägen und bestimmen coll» an stellt ec. fest, Aass diese
«Kontrastgesellschaft» Pesch) eigentlich sinnvoll und enkbar» ist «unter
dem Vorzeichen der Königsherrschaft (Grottes als Herrschaft der universellen
Liebe»20. Bel er 1L der Herrschaft VO  > Fuürsten und (Gırossen werden auch
Im aum der Kirche die egriffe der Herrschaft und der 5 Wa nicht infach obso-
Jlet, denn das Christusereignis ist Ja gerade als Machtwechsel verstehen, der
Herrschaft ohne knechtende Unterdrückung Dem gemäss INUSS die
Machtausübung 1Im Bereich der Kirche eine ganz eEue orm annehmen.

Der eigentliche Kernpunkt christlicher eologie, VON dem AUS auch das esen
olcher Herrschaft bestimmen 1st, ist ach an der Uunnetio0o Jesu, der 1Ns
Zentrum der Christologie gehört und nicht deren Peripherie. Der Tod Jesu habe
«kirchenbegründende Bedeutung»: «DIEe CNrıstiliche (emeinde ebt VO Heilsdiens

Vgl SIMMEL, Soziologte. Untersuchungen ber die Formen der Vergesellschaftung, Berlin 231

BLANK, vVom Urchristentum ZzZur Kirche, 182-183 Vgl BARTH, Kirchliche Dogmatik, 1V,2, Zürich
{81-787/

Ebd., 185-186
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Jesu, uUurc Jesu Wort und Jesu Tod Die diakonia esu bildet a1S0O das tragende und
bleibende Fundament VOINl Christentum, Kirche christlicher (Gememlnde und persön-
lich-christlicher Ex1istenz»21 unNnnetio: Jesu laufen die drei traditionellen Amter
Christi, das königliche Amt, das prilesterliche Amt und das prophetische
men Jesu Proexistenz ist auf das priesterliche Amt beziehen, SeINeEe Vollmacht
und Freiheit, In der das KTreuz erleidet, auf das königliche Amt Das prophetische
Amt wird VO  u EeSUSs Urc. SeEINE Bezeugung des aters Kreuz23 TIUuLlLt

Im TEeUZ, das immer In Einheit mıt der Auferstehung gesehen werden INUSs,
sründet weıter die TC als Leib Christi Von einer eigentlichen Kirchenstiftung
kann bei Jesus nıcht gesprochen werden?24, weil en, Tod und Auferstehung Jesu

sich schon die egründun der Realität der Kirche darstellen Weil TISTUS sich
In seInem en und terben mıt uns en verbunden hat, ist das aup er
Menschen. .25 Zugeeignet wird diese Verbundenheit In ihrer etzten Radikalitä den
Jungern proleptisc. 1Im enadma geboten wird S1Ee den Menschen In der auie
SO sSind 1Im TEeUzZz Dienst, Predigt, Vollmacht, aulie und enama. VO rsprung
her geeint, und das Amt, das öffentlich Christus bezeugt, I1USS In dieser Einheit
iun Der Leib Christi, der Im Christusereignis und der Ausglessun des (Je1stes ent-
steht, ist ebenfalls In dieser Einheit csehen.

Zentral für das Verständnis des Leibes Christi ist die Charismenlehre des Paulus
DIie harismen SINd verbunden mıt der einen wesentlichen Gabe des Lebens In
Christus: «“Das Charısma (i90ttes ist das ewige en In Christus EeSUuUSs uUNseTrTeM

Herrn  , sagt ROom 623 Charismen gibt NUrFr, weil es dieses eiInNne Charisma gibt auf
das alle anderen sich beziehen, und allein dort, In der eschatologisch aufgerich-
eien Herrschaft Christi die Gabe des ewigen Lebens erscheint»26. Wenn aber die
Herrschaft Christi die (Gestalt des Dienstes annimmt, dann bedeutet die Teilnahme

21 Ebd., 189

Vgl BIELER, Befreiung der Treıihel Z ur T’heologie der stellvertretenden unne, Freiburg-Basel-Wien
1996, S2317 Zur systematischen Relevanz der Dreiämterlehr vgl ne der In «Befreiung der Freiheit»
zıtierten Literatur: LEVERING, Christ’'s Fulfillment of Torah and Temple. Salvation according Thomas
Aquinas, OlTe Dame (Indiana) 2002

23 Zum Kreuz als Offenbarung vgl VON BALTHASAR, Mysterium aschale, Mysteriıum Salutis, 3:
Das Christusereignis, hrsg. VO.  - Feiner und Löhrer, Einsiedeln-Zürich-Köln 1969, 159-184

Vgl azu LOHFINK, Jesus und die Kirche, 1: andOuc: der Fundamentaltheologie, Traktat
Kirche, hrsg. VOILl Kern, Pottmeyer und Seckler, Tübingen-Basel 27-64

25 SECKLER, Das aup er Menschen. Zur Auslegung eines Thomastextes, In Virtus politica, hrsg. VON
Möller In Verbindung mıit Kohlenberger, Stuttgart-Bad Cannstatt 1974, 107-123

KÄSEMANN, Amt un (Tjemeinde ıIm Neuen Testament, 1In: Das kirchliche Amıt ım Neuen Testament, 175
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seinem en und mithin die Existenz 1mM e1 Christi ebenfalls Dienst
Christi teilzunehmen, alle Je ihrem UOrt und In Je eigener Weise HTE eiIN beson-
deres Charısma. SO ermöglicht die 1e der Charismen, das Aufeinander-bezo-
gen-sein der Glieder des einen Leibes denken Da die hariısmen en des
(‚e1stes SINd, 11US$5 jedes Gemeindeglie damıiıt rechnen, 1m anderen der Zuwendung
und dem Anspruch (10ttes begegnen 1eS$ schliesst die Marginalisierung irgend-
eINes Gemeindegliedes srundsätzlich aus Im Zusammenspiel der Chariısmen sind
vielmehr alle miteinander verbunden, dass alle VOIN en betroffen Sind (1 KOTFr.
12.:12:3 1 Dieses Zusammenspiel garantiert innerhal des Leibes Christi die
Geborgenheit und die Freiheit der Kinder Gottes, die als solche niemandem untier-
Lan SINd, 4AUSSer Gott, der G1E eben nicht als Knechte behandelt, sondern A en
und als Freunde

Sendung, 1USs divinum und Amt

Gerade die Charismen welsen auch den Weg Z7U Verständnis des spezifisch
kirc.  iıchen Rechts, weil dieses 1Im Phänomen der Gabe egründet ist Fur das
Verständnis des kirc  iıchen Amtes 1st dies VOIN entscheidender Bedeutung, denn:
«Die AÄmterordnung In der Kirche ist 1Im Prinzip eine solche des 1US divinum»28. ESs
War VOL em ans Dombois, der sich 1m protestantischen aum mıt seInem mehr-
ändigen Werk «Das ec. der (inade» Bde 153 Witte  ielefeld 1961-1983)
eiINn vertieftes theologisches Verständnis des Kirchenrechtes bemuüht hat Seine
Argumente Sind In der protestantischen eologie auf wenig Echo gestossen®?, VOeI -

dienen e aber bedacht und beherzigt werden. Im Vorwort ZU. ersten Band se1-
165 erkes schreibt Dombois «Von der Bewältigung der Kirchenrechtsfrage hängt
nicht weniger als die geschichtliche Existenzberechtigung des Protestantismus

amı ewıinn die Ekklesiologie schluss die gesellschaftliche Problematik der Befreiung VO

Herrschaftsdruck, die für ONdTIC. 11UTEr «durch fortwährende Steigerung der Spezlalisierung» möglich
ist, «die tendenziell alle Gesellschaftsmitglieder funktional unabkömmlich und gleichwertig macht>»
eorıe der Herrschaft, 209) Dass hier und dort die Begründungszusammenhänge verschieden verlau-
fen, dürfte Eeutlc Se1IN. TOLZdem SINd die Berührungspunkte zwischen Soziologie und eologie In die-
SCr Tra erns nehmen.

SCHÜRMANN, Die geistlichen Gnadengaben ıIn den naulinischen ((Gemeinden, IN Das Kirchliche Amıt Im
Neuen Testament, 408

Vgl ber die konzisen und treffenden Erwagungen ZU ema «Amt» bel LINK, Die CWEQU. der
Einheit: Gemeinschaft der Kirchen In der Ökumene, INK LUZ ISCHER, S71ie ber hielten fest

der Gemeinschaft... FEinheit der Kirche als Prozess ım Neuen Testament un heute, Ur1CcC. 1988, 248-260
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a.D»30., Ihm liegt VOT em daran, zeigen, dass und inwiefern die Rechtsbildung
«eine genuimne Lebensäusserung auch der Kirche» i1st31 Im rchenrecht geht
arum, WIe «(Gott dem Menschen, der Mensch (Gott begegnet, die Relationen, die
sich 1Im gottesdienstlichen Handeln, und damit auch iIm Umgang der Glieder
el Christi miteinander ausbilden»32. Das ec ist alSO den personalen Bezügen
nicht entgegengesetzl, sondern erwächst AUS ihnen un:! gestaltet S1e
Ausgangspunkt der Entfaltung des Kirchenrechtes ist entsprechend die
Beobachtung, «dass das Evangelium celbst das Verhältnis (i0ttes den Menschen
In Rechtsvorstellungen beschreibt»33. Das Dombaois ZU:F auf1e erstaunli-
chen Aussage, dass die Lebenskraft des Kirchenrechtes nicht In irgendwelchen
Ordnungsvorstellungen jege, sondern In der TIrinitätslehre. «DIe Gegenprobe bildet
die atsache, ass der Verlust der TIrinitätsliehre ZUur Reduktion oder Verneinung des
Kirchenrechts führt»34 Wenn das Kirchenrecht In personalen Beziehungen gruün-
det, dann ist diese Verankerung In der TIrinitätsliehre konsequent.

Dombaois erläutert weıter die kigenart des Kirchenrechts anhand der Rechts-
struktur relig1iöser Bezüge WI1e Bund, JTestament und Kepräsentation, sodann
anhand der Rechtsstruktur relig1iöser Kommunikation WIe dem oten, dem Herold
und dem Zeugen. Schliesslich erläutert och die Rechtsstruktur religiöser Akte
(Werk Dienst un: Recht) SOWIE den Rechtsbegriff des Sakraments.35 Die Pointe a ]
dieser Phänomene liegt in der Feststellung, dass das ec das Gott SEeTZT, den
Menschen In besonderer Weise beansprucht: «  er Anspruch (iottes geht auf weıter
nichts und ist viel genug! als dass der Mensch sich VOIN seliner na beschen-
ken lässt, sich geschehen Lässt, Was Go0tt ihm geschehen lassen will»36 eın
darum geht 65 iIm Kirchenrecht, und 1Ur die Gabe Gottes nicht verfehlen,
deren notwendiges Ingrediens dieser Anspruch 1st, Sind kirchenrechtliche Fragen
wichtig. na ist befreiende und verpilichtende Gabe37, und S1e ist gerade In ihrem
Verpfllichtungscharakter befreiend, weil dieser ım unkondtitionellen Gegebensein

30 Das ecı der nade, Teil itten 1961,
31 Ebd.,

Ebd.,
33 Ebd. 90

Ebd. 95
35 Ebd., ö-1

Ebd. 168
FA Ebd., 186
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der Gabe den freien Menschen uınd Se1IN Wohl meılnt38 SO verstanden ist der
«Rechtsbegriff der Gnade» tatsächlic. die «S5Summe des Evangeliums»3?9.

ec entsteht ach Dombois AUS der Gabestruktur der (inade40 Deshalb ist die
mıit dem ec verbundene Institution41 keine Relativierung oder Gefährdung der
personalen Zuwendung (‚90ttes ZU Menschen, sondern deren Befestigung und NnOTt-
wendige KOonsequenz. (Gerade weil die na Vvo  1g gegeben 1st, hat 6S1e auch die
institutionelle Gestalt des Amtes Dombaois schreibt deshalb en Verächtern des
Institutionellen 1INs Stammbuch «Jer Rechtsvorgang der na ist eın horribile
dictu In en Formen seiner wendung institutioneller. DIie TUKIuUr der na
ist identisch mıiıt der TUKLIUr institutioneller orgänge. ine eologie der nade,
die tendenzmässig anti-institutionell I6t: die damit das Verständnis für das esen
institutioneller an  e verliert, diese immer VO Missbrauch her auslegt, ist bür-
gerlich, aber nicht evangelisch»42,

ESs ist letztlich die Setzung göttlichen Rechts In der Sendung Jesu als dem
Gabegeschehen Sschlec  in, die das Amt grundsätzlich erforderlich macht Wie
Jesus VO Vater her gesende 1st, beruft die Jünger und sendet die Apostel
Nun ist ec festgestellt worden, dass die WO In erstier iınıe 1ImM usammen-
hang mıiıt dem Kkommen des Reiches (Gottes auf Israel bezogen sSind un! die Apostel
alSs Augenzeugen des Auferstandenen 1Ur yAHER erstien (‚eneration des Christentums
gehören können. So gesehen 11USS der Zwölferkreis und das Apostolat zeitlich
beschränkt sSein DIie Frage 1st aber und dies ist entscheidend ob die mıt den
WO und den posteln gegeben Struktur des Gegenüberseins der DON Christus her
Gesendeten ZUuUr (Temeinde als Braut Christi43) nicht das Amt grundsätzlic. erfor-
derlich macht, das Gabegeschehen VOIN Gott her In der (emeinde durch Predigt,
Sakramentsverwaltung und Seelsorge wach halten44 Immerhin sind die nach-

Vgl BIELER, efreiung der Freihelit, 108-116

DOMBOIS, Cz% 191

Ebd., 188
41 Zum egri der Institution vgl das grundlegende Werk VOILl KEHL, Kirche als Institution. Zur eolog!-

schen Begründung des nstitutionellen Charakters der Kirche In der neueren deutschsprachigen katholt-
schen Ekklesiologie, Frankfurt 1976 Vgl ebd., 114 ZU Institutionellen als Vorgabe für die TrTeiher
«In ihrem Grundriss T} als “Setzung (10ttes für die Gemeinscha:| und den einzelnen “Uunver-
ugbar » Zugleic edeute ber uch ın einem positiven Sinne «Verfügbarkeit»: ebd., 116

DOMBOIS, 195

Vgl azu KEHL, Die Kırche. Eine katholische Ekklesiologie, Würzburg 1992,
DOMBOIS, A 396-397 Dass das Bewusstsein und Gespür für dieses Gegenübersein VOILl T1ISTUS und
Gemeinde 1m reformierten Raum defizitär ist, zeigt sich der immer wieder anzutreffenden erstaunli-
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paulinischen neutestamentlichen Schriften, die solche Amter kennen, auch Teil des
Kanons, während hinsichtlic. der paulinischen Gemeinden für die NnNTte
TUKIUr SCNUC auf den Apostel Paulus selbst verweisen ist

Wenn Ferdinand Hahn schreibt, «dass iIm Sinne des Neuen Jestaments e1in Amt
nirgendwo der Gemeinde gegenübersteht»45, dann ist dies insofern richtig, als sich
kein Amt AUS dem Zusammenhang der Glieder des Leibes Christi und dem
Zusammenspiel der Charismen herausnehmen annn ber iIm Sinne des
Gesendetseins VON ott her INUSS bereits VOIl jedem Iräger und VO  > jeder I1rägerın
eINESs Charisma das Gegenübersein A (emelnde werden. DIie Sendung
macht das Gegenübersein U:  N Nur wird das Gegenübersein Z (jemeinde und ZUr

als olches nicht uUurc jedes Charisma spezie thematisiert46. azu bedarif
des auf die (jemeinde als öffentlich47 sichtbarer Instıtution bezogenen Amtes, das
spezie. mıiıt dem (Gottesdienst als dem konkreten Ort des Gegenüberseins VOINN (Gott
In TISTIUS und der (jemeinde als anzheı verbunden ist «Immer geht das
Offenhalten der grundsätzlichen Differenz VoO  b menschlicher Te1INel un: göttlicher
nade, Wäas sich ekklesiologisch darstellt In der Differenz VONe als (jemein-
schaft der Glaubenden) und Christus als dem aup und Heil dieser Gemeinschaft
In dieser Differenz wIird VOL em die aDSOluftfe Priorität Christi VOTLT der Kirche fest-
gehalten, womit zugleic. die grundsätzliche Unverfügbarkeit des es In Christus
und die Abhängigkeit der PC VOINN Christus ausgesa 1st So ann der gläubige
Mensch als einzelner und In der Gemeinschaft seine Freiheit 1Ur 1Im Empfangen
der iıhm unverfügbaren und in gerade befreienden na Christi verwirklichen.
Für diese Differenz und Vorordnung 1st 1U  > das institutionelle Amt In der TG eiINn

chen Bereitschaft VON Jugendlichen und Erwachsenen, Bibeltexte NIC. 11UTE besser verstehen der
kritisieren, sondern SCHIIC. sinnändernd umzuschreiben, amı S1Ie besser 1NSs Bild DaSscl. das 1Ur
e1INn reformiertes Phänomen 1st, wäre prüfen, ber ist jedenfalls en reformiertes Phänomen.

45 Theologie des Neuen Testaments. Dn 622
46 «So WIe T1STUS die Apostel auserwählt und ausgesandt hat, T1ISTUS Urc den Heiligen 15

fort, Personen für das ordinierte Amt auszuwählen und berufen. Als Herolde und Botschafter Sind die
ordinierten Amtsträger Repräsentanen esu Christi gegenüber der Gemeinscha:; und verkünden seine
Botschaft der Versöhnung»: aufe, Eucharistie und Amlt. Konvergenzerklärung der Kommıission für
Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen ates der Kirchen, Frankfurt M.-Paderborn
397 5

47 «Um ihre Sendung erIullen, braucht die TC Personen, die öffentlich und ständig aiur verant-
Wortlic. SInd, auf ihre hängigkeit VOINl Jesus TISTUS hinzuweisen, und die dadurch innerhalb der viel-
{ältigen en einen Bezugspunkt ihrer Einheit darstellen Das Amt olcher Personen, die seit sehr
früher Zeit ordiniert wurden, ist konstitutiv für das en der Kirche»: ebd., 31 (Amt 11.8) Zum Begriff
der Öffentlichkeit In diesem Zusammenhang vgl PANNENBERG, Systemaltische Theologie, 35
Göttingen 1993, 423-4724
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wesentliches Zeichen»48. Man 111USS och weiter gehen und dass das Amt e1in
unverzichtbares Zeichen lst, das ZUuUr Grundstruktur VON TG gehört.

Das Amt in der Gemeiminde

Wiıe ist diese Grundstruktur konkret gestalten? azu ist erstens ,
dass In der Geschichte der TC verschiedene Amter gegeben hat Traditionell
ist das Schema Bischof, Presbyter, Diakon49 Wenn ach der Zuordnung der VEl -

schiedenen Amter zueinander gefragt wWIrd, die die spezifische Einbindung jedes
Amtes In die gesamte Gemeinde darstellt. dann ist VO  ; der 1NS1IC. auszugehen,
dass das Kirchenrecht liturgisches ec 1st>° Das bedeutet «HKSs IS.C das
Kirchenrecht] entsteht nicht AUS der theologischen Reflexion auf diese oder jene
Ordnung, sondern AUS dem Vollzug des der O aufgegebenen andelns
selbst»>1. Während der Presbyter (Pfarrer) In der Ortsgemeinde wirkt und dort als
Vertreter des Amtes der Praäsenz>2 dem Gottesdienst vorsteht, ist der Bischof. dem
der Diakon zugeordnet 1st>3, für die Einheit der (Gemeinden besorgt. Aber el sSind
engstens aufeinander verwlesen, WIe Dombaois sehr schön zeigt. Das heisst, dass
auch eım Bischof die gottesdienstliche indung nicht verlorengehen darft,
während der Presbyter auch auf die Gesamtkirche bezogen SEeIN MuSs>°4 Sodann 1st
für alle TEl der genannten Amter der ezu Z (jemeinde selbst wesentlich.

endet INa sich der reformierten Traditionsbildung stellt INa fest, dass
dort das Bischofsamt wegfällt, während gleichzeitig ZUTE Neubildung des nicht
ordinlerten Laienpresbyterats kommt «Morphologisch betrachtet ist der alen-

KEHL, Kirche als Instiıtution, 115

Dombaois S1e. 1ne gewIlsse pannung In der Tradition des Altestenamtes einerseits und der TIradıtion des
Bischofsamtes andererseits. Das Pres  erilat komme AUS der judenchristlichen Linle, das Bischofsamt
samıt 1aKona:; AUS der heidenchristlichen Linie (siehe azu 1m einzelnen uch die uisatze In «Das irch-
16 Amt 1Im Neuen Testament») Das eCcC] der Na  €e, 3, Bielefeld 1983, 158) Wer als reformierter
Pfarrer azu eine Gegenprobe machen möchte, lese die Detektiv-Romane mıit MNa VOIl
Kemelman. Er wird dort anhand der Schilderung des Lebens eines Rabbis In einer amerikanischen jüdi-
schen Gemeinde seine eigene pfarramtlich: Kxistenz his In Einzelheiten hinein geschildert finden

Vgl ‚ARTH, Kirchliche Dogmalti. 1V,2, 787-805
51 DOMBOIS, Das ecCı der Na  e, Gf 155

Ebd., 15
53 Zum 1akona:; vgl ebd. A

Ebd., 154
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res  er der reformierten IC eine Neubildung. enn AUS den Altesten der
Gemeinde iIm biblischen Sinne können G1E gerade nıcht abgeleitet werden»5>©°. Damıt
verbunden ist. e1INn auch den Pfarrer und rediger umfassender Kollegialitäts-
grundsatz. Der kigenständigkeit des Pfarramtes wird insofern echnung eiragen,
a IS die Unabhängigkeit der Pfarrperson In der Verkündigung betont wird e1N
Grundsatz der bereits für wing. VON entscheidender Bedeutung wWar Wie SInd
aber arram und Presbyterat einander genauerhin Zzuzuordnen? Das ist eine,
WEn nicht die entscheidende Grundsatzfrage der gegenwärtigen Bemühungen
eine ecUue Zürcher Kirchenordnung, auf die och keine zureichende Antwort gibt
«DIe Merkwürdigkeit und wirkliche Besonderheit der reformierten Kirchenver-
fassung besteht alsSO In dem nicht schlüssig ausgetiragenen Nebeneinander und
Miteinander des Predigers a1ls Amtspresbyter und des Presbyterats der a]len über-
aup Was dieses Verhältnis aber theologisch und morphologisch besagen hat,
ist mangels eben jener Hinterfragung och nıemals wirklich erorier worden»>7.

In der Zürcher Landeskirche ist die Kirchenpflege die Laien-Presbyter) «1n
gemeinsamer Verantwortung mıt den Pfarrern un! den Kirchgemeindeangestellten
In erstier ıne Z ufbau der (emeinde gerufen» (Art 35 der Kirchenordnung)>8.
Ihr obliegt ausserdem die «Aufsicht ber die Amtsführung der Pfarrer» (Art 35)
Damıt und In weılıteren Punkten ist eın prinzipleller Vorrang der Kirchenpflege VOTL

dem Pfarramt iIm INnDlC. auf die Gemeindeleitung gegeben, wobel sowohl die
Kirchenpflege a IS auch die Pfarrpersonen VO  . der Kirchgemeinde gewählt werden.
Miıt dieser Vorordnung der Kirchenpflege VOL dem Pfarramt, die e1InNn 16 weiıt AUS

einer Geschichte der Übermacht des Pfarramtes verstehen 15 SInd gravieren-
de TODliIeme verbunden, die theologischer aber auch praktischer Art SINd.
Theologisch bedenklich 1st die Durchbrechung des seıit neutestamentlichen Zeiten

5 Ebd., 173

«An dieser Stelle ann der Hırt lernen, Aass seine Pflicht 1St, tapfer Del (‚0ttes Wort bleiben, selbst
WenNnn die N Welt ihn STE.  » /Z,WINGLI, Der ırt (1524) In DERS., chriften, I hrsg VO.  -

Brunnschweiler und Lutz, Zürich 1995, 276
5Yi DOMBOIS, Dase der nade, U 143
38 Der Jext der Kirchenordnung ist 1ImM Nierne ber www.zhlex.zh.c. abruftfbar.

S0 ste ın «Die ogmati. der evangelisch-reformiertene Dargestellt und AUS den Quellen
belegt» (Neukirchen 1958, 5313 VOIl Heinrich eppe und TNS Bizer unter Verwels auf Samuel Maresius:
«Indem er den Ältesten der Charakter VO.  - eNuılien des Pfarrers zukommt, sind dieselben nliemals
eIu: hne diesen In kirchlichen Angelegenheiten einseltige Anordnungen treffen» eute hat sich
das Verhältnis fast umgekehrt
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grundlegenden Prinzips der Leıtung NrCe Lehre®60. 1€eS$ annn SOWeIlt gehen, ass
vorgeschlagen wird, die Pfarrscha: eindeutig einem Führungsgremium der
(emeinde unterstellen, das AUS ZWEeI oder drei Gemeindegliedern bestehen
würde®e1. Das Amt als Zeichen des Gegenüberseins Christi Zur (Gemeinde und als
Dienst der Vergegenwärtigung des Evangeliums iın en Bereichen des
(Gemeindelebens würde vollends ausgehöhlt werden.

Praktische TODleme der ZUTr Zeıt gültigen Zuordnung zwischen Kirchenpflege
und Pfarramt Sind die fortwährende Kompetenzvermischung und die daraus ent-
stehenden on SOWIIE die atsache, dass viele Kirchenpflegsmitglieder auf-
Ssrun! mangelnder ompetenz VO  > der Aufsichtspflicht völlig überfordert werden.
Beides ist als eingebautes Strukturproblem einer gedeihlichen Zusammenarbeit
zwischen den verschiedenen Akteuren In der (emeinde nicht eben förderlich eım
Problem der Aufsichtspflicht macht sich das mangelnde bischöfliche Element
emerkbar. Das Vorhandensein einer entsprechenden nNnstanz könnte viel ZUrTr

Entspannung anuf Gemeindeebene beitragen.
Dombaois rın Sinn und Absicht der geschilderten uordnung VON rchen-

pllege und arram auft den Punkt «Hs ist das Problem der personalen Ver-
antwortiung überhaupt. Hat nämlich der rediger nicht WIEe VO  a eh un Je als
Gemeindeleiter eine gewIlsse integrierende Gesamtverantwortung und eiztent-
scheidung, sondern wird immer letztlich es In das ollegium zurückverwiesen,
zeigt sich 1er als entscheidendes Motiv die Negatıon personaler Verantwortlichkeit
und aC eın negatıves oment e1iNn negativer Antrieb hat 7AREE Formgebun: und
ZUr Formulierung zentraler Grund_sätze ass gegeben arum wird begründungs-
I0S jede Rückverweisung auf das 1D1SC bezeugte Bischofsamt als Yypus PersoONa-
ler Kepräsentation und Amtsvollmacht vermileden»®2. Das heisst 1U  — aber keines-
WEe9S, dass 1er 1Im positiven Sinne eiINe achung VON Herrschaftsstrukturen Statt-
findet, 1Im Gegentelill: Der 1ImM Presbyterat angelegte egalitäre Gedanke «schliesst
euthlc die Abhebung des Presbyterats VO  a der übrigen Gemeinde und seine STar-
ke Autoritätsstellung keineswegs QUS, sondern gerade eIN». Das Presbytera
(Kirchenpflege) «1StT eine kollegial-egalitäre Minderheit, keine Allgemeinheit.
Gerade der aktıve, militante und disziplinierende Zug des Calvinismus bedingt diese

Vgl PANNENBERG, Systemaltische Theologie, S, 4172
61 S0 der Präsident der Kirchenpflege Horgen ZH) Hans Rudaolf Hersche, Das Zuordnungsmodell birgt

efahren, In notabene (2003)
Das ec der nade, (n
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Minderheitsstruktur»®3. Von besonderem Gewicht ist el das Präsidium der
Kirchenpflege, das och dadurch verstärkt wird, dass der/die Präsident/in als sol-
che(r) direkt VOIN der Kirchgemeinde gewählt wird (Art 33)

Was wäre tun? Oder nochmals: Das Amt in der (emeinde

egen das Anliegen, das Vormachtstreben irgendeiner nstanz In der (jemeinde
bremsen un! destruktive und blockierende Machtstrukturen abzubauen, ist

grundsätzlich nichts einzuwenden. Dort, das Amt monologisch wird und ber die
Ööpfe der Betroffenen hinweg dekretiert, WI1e dies VOTLT nicht Zu Janger eıt In
reformierten (Gemeinden der Fall Se1IN konnte, ist eINe Veränderung angebracht.
Aber die Lösung kann natürlich nicht darın bestehen, dass eine nicht weniger DEO>
blematische Machtballung In einer anderen gemeindlichen nNnstanz stattfindet, die
zudem och als ollegium un! deshalb weniger assbar 1st.

In eıINner Kirchgemeinde geht letztlich [1U!E 1mM partnerschaftlichen Miteinander.
Das heisst dass das Amt, 1er das Pfarramt, darauf angewlesen 1st, dass e5 VON der
(Gemeinde gehört undnwird 7u letzterem gehört eben 9anz wesentlich die
Unterstützung PE die Kirchenpflege, die In vielen Gemeindebelangen ihrerseits
Kompetenzen mitbringt, die der Pfarrperson nicht ZUTr: erfügung stehen. So SESE-
hen ist die Kirchenpflege eigentlich eine vorzügliche aCcC Die pfarramtliche
Existenz hat 1Im Bewusstsein der Abhängigkeit VO  > der Gemeinde gelebt werden.
Das Umgekehrte gilt allerdings auch! So ist e5 e1nNn bestechender, auf Dombaois
Einsicht In den Zusammenhang zwischen TIrinität und Amt zurückverweisender
Gedanke VO  > Medard Kehl, dass sich auch das innergöttliche trinitarische espräc
als olches institutionell en lassen sollte, «und ZWar Aass nicht 1Ur dem
einen Gesprächspartner (;Vater DbZw. Amt) eiINe institutionelle Objektivierung zuteil
wird, sondern dem espräc. als solchem»®4. Im iINnDlIC. darauf warTe das gesunde
Zueinander VO  - Pfarramt und Kirchenpflege eiINe geradezu ideale Voraussetzung.

Wenn 1U  s 1Im Zusammenhang mıiıt eINem olchen espräch, das Ja dann auch
wesentlich die welıltere (Gemeinde mıt ihren Charısmen und andere Menschen dar-
über hinaus) einbeziehen musste, die Onkreie Machtausübung des Amtes In der
Gemeinde geschildert werden soll, besteht 661e In erstier Linıe In der Einübung In

63 Ebd., 174
Kırche als Institution, 311
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die Autorität des bittenden Christus®©>. Nach WI1Ie VOL das eindrücklichste eispie
SFFr ist der Apostel Paulus, dem immer die acC. und nıe irgendwelche
vermeintlichen Privilegien gng Weil Se1IN egenüber ernsghat, onNnn-

Paulus nicht infach ber den anderen bestimmen, SsoNndern musstie in über-
zeugen®, Kın «Nebenprodukt» dieser Bemühungen sind die paulinischen Briefe, die
bezeugen, WI1Ie Paulus mıt seinen Gemeinden ringen musste' sich VO  — ihnen aber
auch WUusste Aber W1e steht eSs mit den Drohungen des Paulus, NOTtIalls mıt
Vollmacht In eiINer (jememlmnde einzufahren, die sich nicht ZUTL ason bringen lässt (2
Kor. Trıit 1er nicht der Ernstfall der Amtlichkeit e1IN, die usübung VO  —

Vollmacht, deren ucC sich Urc keinen Dialog abiedern Jässte8? Aber Was hätte
denn Paulus In einNner entsprechenden Situation konkret tun können? Im Extremtfall
doch NUFr, die (emeinde dazu bewegen, Uneinsichtige auszuschliessen (1 KOrT.
5,1-8) oder darüber hinaus, den Sand VON den Fuüussen schütteln und gehen (Mt

In der offnung, dass dann die verlassene (jemeinde doch och ZUE Einsicht
kommt ESs bleibt auch 1er el, dass die (emeinde nicht Hrc Gewalt ZWIN-
SCn ist Das relativiert allerdings keineswegs den TNS der Entscheidung VoOr die G1E
sich 117e Paulus gestellt sieht Im schlimmsten Fall wüurde S1Ee den harakter der
(emeinde verlieren.

Was ware a1S0 Im Rahmen der (Neu-)Organisation der Zürcher Landeskirche IM
1INnDI1IC. auf das Amt tun? Erstens musste das Bewusstsein für die Notwendigkeit
und die Bedeutung des Amtes stärker gefördert werde. Zweıtens musste das
Ungleichgewicht zwischen Kirchenpflege un! Pfarramt rückgängig gemacht WTl -

den Das musste auch eINe klarere ompetenzentrennung und eindeutigere Ent-
scheidungsbefugnisse beinhalten Drıttens musste das bischöfliche Element wieder
ZU!TE Geltung kommene?9. Möglicherweise könnten 1er für die (emeindeebene die
bereits bestehenden Dekanate aufgewertet werden. Viertens musste die heologi-
csche ompetenz der Pfarrkonvente und überhaupt der Pfarrscha stärker gewich-

Vgl JÜNGEL, Unterwegs ZUr AaCı Theologische Bemerkungen, München 1972, 179-188
Eindrücklich azu VON (LAMPENHAUSEN, Kirchliches Amıt un geistliche Vollmacht In den erstien rel
ahrhunderten, übingen 1953, 3758

Vgl VON BALTHASAR, Paulus ring; mit seiner (jemeinde, Irlıer 1988
b «WOo In einer Gemeinscha: Autorität gibt. die sich sowohl materlal WwWIe formal egründet, 11 1DSO

eIwaAas WIe “Herrschaft” DZw. “Macht” (”Voll-Macht”) e1IN, ISO die Möglic.  ell, Entscheidungen fäl-
len und uch den illen und die 1NSIC. anderer durchzusetzen»: EHL, Kirche als Institution,
103-104

Vgl uch das ädoyer VÜ.  — INK. Die ewegung der Einheit. Gemeinschaft der Kirchen In der Öku
INENE, 258
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tel und kirchenrechtlich verbindlicher ZUTLF Geltung gebrac werden. unitens mMUuS-
Ste für Kirchgemeinden einfacher werden, sich VO  — missliebigen Pfarrpersonen

rennen DIie entscheidende nNnstanz aIiur sollte allerdings gerade nicht die
Kirchenpflege se1n, sondern die Gesamtkirchgemeinde (allerdings im Rahmen eiINer
übergeordneten egelung mıt entsprechenden Verfahrensweisen). ass solche
Veränderungen, die iIm einzelnen weiter diskutiert werden ussten, nıicht leicht
bewerkstelligen sind, bedarf{f keiner weılltleren egründung, aber das coll ulls nicht
daran hindern versuchen und die anstehenden Veränderungen als Chance
wahrzunehmen.

Wer das Amt missachtet, wird vielleicht sehr ange Zeıt pragmatisch 9anz
ber die Runden kommen und ın bestimmter Hinsicht Eriolg aben, aber
TO el auf Dauer das innerste Pünktlein verloren gehen, ohne das der
schOönste Betrieb honl und leer 1st70 Und In einer Krisensituation, INn der das
Handeln der Kirche als Kirche gefordert 1ST, wird dann u schmerzlich festzustel-
len Se1N, WI1e cehr die Kirche als Institution orientierungslos und handlungsunfähig
geworden ist «Aber ott H  n INa darf’s nicht geschehen lassen!».

70 «Rabbi izchak Meir erging sich einmal einem Spätsommeraben mıit seinem Hof des
Lehrhauses. Es War Neumond, der eTrstie Jag des Monats Elul. Der Zaddik Tagte, ob INa  - eutfe den
chofar geblasen habe, WI1e geboten ist, einen 0Nnal, ehe das Jahr sich erneuer Danach begann

reden: “Wenn einer Führer wird, mussen alle nötigen inge dasein, e1INn eNrhaus und /Zimmer und
Jlische un:! Stühle, und einer wird Verwalter, und einer wird Diener und fort. Und ann ([0)000888 der
O0Se Widersacher und reisst das innerste Pünktlein heraus, ber es andre bleibt WI1e und das
Rad TE sich weiter, [1UTE das innerste Pünktlein fehlt” Der hob die Stimme “Aber (‚ott 1938%  N
INan darf’s N1IC. geschehen lassen!”»: UBER, Ie Erzählungen der Chassidim, Zürich 1949, &30
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